
Jänner 2026
Amtliche Mitteilung & Terminvorschau

Einladung zum Kinderfasching

am Sonntag, dem 15. Februar, ab 14 Uhr
in der beheizten Mehrzweckhalle

Was erwartet Euch?
• je eine Hüpfburg für große und kleine Kinder (in der Halle)

• 1 gratis Krapfen für jedes Kind (Gutschein wird beim Eingang ausgegeben)

Information

Am Faschingsdienstag, dem 17. Februar 2026 findet kein Parteienverkehr im
Marktgemeindeamt Gössendorf statt. Die Postpartnerstelle hat bis 12 Uhr geöffnet.

Ab Mittwoch, dem 18. Februar 2026 sind wir wieder zu den gewohnten Zeiten für Sie da.

Umstellung Abholzeiten ­ Gelber Sack

Aufgrund teilweiser Umplanungen der Sammelrouten für Leicht­ und Metall­
verpackungen kann es künftig zu Änderungen der gewohnten Abholzeiten (vormittags 
bzw. nachmittags) kommen.

Bitte stellen Sie deshalb Gelbe Säcke und Behälter bereits am Vortag, 
spätestens jedoch ab 6:00 Uhr am Abfuhrtag, zur Abholung bereit.

Durch diese Vorgehensweise können Verzögerungen oder versäumte Entleerungen 
vermieden werden.

Für Snacks und Getränke ist gesorgt.

Eltern haften für Ihre Kinder!

Auf einen fröhlichen und bunten Nachmittag 
freuen sich die Gemeinderätinnen und

Gemeinderäte!
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Förderung von KlimaTickets
Die Marktgemeinde Gössendorf fördert Personen mit Hauptwohnsitz in Gössendorf beim Erwerb von 
KlimaTickets im Rahmen der nachstehenden Regelungen.

• Übergangsregelung
Alle KlimaTickets, die bis einschließlich 31.12.2025 ausgestellt wurden, werden noch nach der
bisherigen Regelung gefördert.

• Regelung ab 01.01.2026
Für KlimaTickets, die ab dem 01.01.2026 ausgestellt werden, wird eine Förderung in Höhe  von 
€ 120,­­ ausschließlich jenen Personen gewährt, die anspruchsberechtigt für den
Heizkostenzuschuss des Landes Steiermark sind. 
Es gelten dabei die jeweils aktuellen Richtlinien des Landes Steiermark zum Heizkostenzuschuss.

 
Die Förderung kann unmittelbar nach dem Erwerb des KlimaTickets beantragt werden,
spätestens jedoch bis zum 31.01. des auf den Kauf folgenden Jahres (z.B. Kauf des
Klimatickets am 03.03.2026, Einreichfrist bis spätestens 31.01.2027).

 
Wird das KlimaTicket vor Ablauf der Kartenlaufzeit vorzeitig zurückgegeben, ist die aus­
bezahlte Förderung anteilig bzw. zur Gänze zurückzuzahlen.

Förderung von TopTickets

• Übergangsregelung
Alle TopTickets, die bis einschließlich 31.12.2025 ausgestellt wurden, werden noch nach 
der bisherigen Regelung gefördert.

• Regelung ab 01.01.2026
Für TopTickets, die ab dem 01.01.2026 ausgestellt werden, wird eine Förderung in Höhe
von € 60,­ ausschließlich jenen Personen gewährt, die anspruchsberechtigt für den
Heizkostenzuschuss des Landes Steiermark sind. Es gelten dabei die jeweils aktuellen Richtlinien 
des Landes Steiermark zum Heizkostenzuschuss.

 
Die Förderung kann unmittelbar nach dem Erwerb des Tickets beantragt werden,
spätestens jedoch bis zum 31.01. des auf den Kauf folgenden Jahres.

Änderungen von Förderungen
Die bundesweite finanzielle Krise wirkt sich inzwischen auch auf unsere Gemeinde aus. Zwar konnten 
wir über viele Jahre ausgeglichen wirtschaften und Rücklagen bilden – trotz wichtiger Investitionen etwa 
in Hochwasserschutz, Schule, Kinderbetreuung, Sicherheit und Infrastruktur – doch die Situation hat 
sich geändert. Nach 2024 wird auch 2025 mit einem negativen Jahresabschluss gerechnet, der derzeit 
noch durch Reserven ausgeglichen werden kann.

Hauptursachen sind stark gestiegene Sozialhilfeabgaben an das Land Steiermark sowie inflations­ und 
energiebedingte Preis­ und Lohnsteigerungen. Diese führen zu einer Mehrbelastung von rund € 1 Mio. 
pro Jahr, auf die wir kaum Einfluss haben.

Deshalb können wir ab 2026 nicht mehr alle Förderungen und Unterstützungen in der bisherigen Form 
anbieten. Mit den Anpassungen soll sichergestellt werden, dass insbesondere sozial schwächere 
Gössendorferinnen und Gössendorfer weiterhin gezielt unterstützt werden.

Nähere Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter https://www.goessendorf.com/
Services_Informationen/Services/Foerderungen oder in der GEM2GO­App.



Heizkostenzuschuss
Der Heizkostenzuschuss der Marktgemeinde Gössendorf für die Heizperiode 2025/2026 beträgt 
zukünftig € 140,­. Nähere Informationen etwa ab wann der Zuschuss beantragt werden kann, welche 
Einkommensgrenzen es gibt und welche Unterlagen für die Beantragung benötigt werden, werden im 
Frühjahr 2026 bekanntgegeben.

Kostengünstiger Verleih von Klimatickets
Pro geliehenem Klimaticket wird eine Verleihgebühr von € 2,­ / Tag verrechnet. Die Tickets können pro 
Person maximal 7 Tage pro Monat ausgeliehen werden.
 
Kleiner Hinweis: Eine 1h Stundenkarte für die Zone 1 kostet zum Vollpreis € 3,20/Halbpreis € 1,60/
ermäßigt 38 % € 2,10.
Selbst, wenn Sie das Klimaticket nur für eine Fahrt ausborgen, ist es in den meisten Fällen billiger als 
der Kauf einer Stundenkarte.

Einstellung Verkauf der 2­Zonen Fahrkarten
Der Verkauf der 2­Zonen Fahrkarten in der Postpartnerstelle wurde gänzlich eingestellt.

Einstellung nachfolgender Förderungen ab 01.01.2026
Eislaufen, Fahrsicherheitstraining, Hallenbad, E­Bike und Ökoförderungen. 

Förderung der Taxifahrten
Diese Förderung wird zum Teil eingestellt

• Rechnungen, die bis einschließlich 31.12.2025 ausgestellt wurden, können noch wie gewohnt
eingereicht und ausbezahlt werden. Die Einreichfrist endet mit 31.01.2026.

• Regelungen ab 01.01.2026 
Ab dem 01.01.2026 werden ausschließlich Fahrten von und zu Einrichtungen des 
Gesundheitswesens gefördert.

Als förderungsfähig gelten wie bisher insbesondere Fahrten zu

• Spitälern in Graz
• Therapeuten und Therapiezentren
• Krankenkassen
• Ärztinnen und Ärzten sowie Fachärztinnen und Fachärzten
• nächstgelegenen (Bereitschafts­)Apotheken
• Seniorenzentren

Taxiförderungen werden im Nachhinein unter Vorlage einer Rechnung des Taxiunternehmens mit 50% 
ausbezahlt. Auf der Rechnung sind der Name des Taxiunternehmens, Kennzeichen des Fahrzeuges die 
Fahrtstrecke, das Datum und die Uhrzeit auszuweisen.

Der Gesamtförderbetrag beträgt maximal € 50,­ pro Monat und Haushalt.



Schifoan is des Leiwandste

Deshalb lädt die Marktgemeinde Gössendorf auch heuer wieder zum gemeinsamen Schitag ein.

Wann: Samstag, 21. Februar 2026
Ziel: Nassfeld
Abfahrt: 6:00 Uhr beim Kreisverkehr Dörfla
Rückfahrt: ca. 17:00 Uhr

Preise:
Tageskarte für Erwachsene 64,00 Euro
Tageskarte für Senioren (Jhg. 1960 ­ älter) 58,00 Euro
Tageskarte für Jugend (Jhg. 2007­2010) 49,50 Euro
Tageskarte für Kinder (Jgh. 2011 bis 2019) 34,50 Euro

Die Anmeldungen werden ab sofort nach ihrem zeitlichen Einlangen und unter gleichzeitiger 
Bezahlung der jeweiligen Tageskarte in der Postpartnerstelle entgegengenommen. 

Achtung Begrenzte Teilnehmerzahl! Personen die eine ermäßigte Tageskarte in Anspruch 
nehmen, müssen unbedingt einen Lichtbildausweises mitführen. 

 
Teilnahme auf eigene Gefahr!

Pro Teilnehmer*in wird für den Bus ein Unkostenbeitrag von € 5,­ eingehoben. Dieser ist in den 
Preisen bereits inkludiert. Die restlichen Kosten übernimmt die Marktgemeinde Gössendorf. 

Auf Ihre Teilnahme freut sich das gesamte Gemeindeteam mit 

Reiseleiter 
GR Wilfried Bund

ab Fr, 30. Jänner
jede zweite Woche

Fr, 6. Februar und 
Sa, 7. Februar

Do, 12. Februar

Fr, 13. Februar

Sa, 14. Februar

Der g’schmeidige Freitag mit 
steirischem Buffet beim Murwirt

Check­in deine Zukunft 2026 
Messe für Bildung & Beruf in Graz­
Umgebung

Dorfmesse

Blutspenden

Valentinsaktion mit Gewinnspiel 
SPÖ Gössendorf

Murwirt

Flughafen Graz

Kapelle Dörfla

Lindenpark

Vor Postpartner 
Gössendorf

15:00 ­ 19:00 Uhr

8:00 ­ 14:00 Uhr
9:00 ­ 13:00 Uhr

18:00 Uhr

16:00 ­ 19:30 Uhr

10:00 ­ 12:00 Uhr

Datum Veranstaltung / Info Ort Uhrzeit

Weitere Termine
Jänner & Februar 2026

Nähere Informationen zu den jeweiligen Veranstaltungen finden Sie in der 
GEM2GO App oder auf unserer Homepage (www.goessendorf.com) bzw. unter: 


